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1 Auftrag und zeitliche Abfolge der Mietspielneuerstellung 

2022 

Bei dem hier vorliegenden Mietspiegel 2024 für die Gemeinde Kirchzarten, handelt es sich 

um eine Fortschreibung per Stichprobenindex. Die vorliegende Fortschreibung basiert 

wesentlich auf dem Mietspiegel 2022, dessen Erstellung in „Der qualifizierte Mietspiegel 

2022 für die Gemeinden Kirchzarten und Oberried – Dokumentation der Mietspiegeler-

stellung“ detailliert beschrieben ist. Für Details zur Mietspiegelneuerstellung im Jahr 

2022 wird auf die Dokumentation verwiesen (Schmidt und Trinkaus 2022). 

Nachfolgend ein kurzer Abriss der Mietspiegelerstellung: Im Dezember 2021 wurde das 

EMA-Institut für empirische Marktanalysen beauftragt, einen Mietspiegel für die Gemein-

den Kirchzarten und Oberried neu zu erstellen. 

Am 27. Januar 2022 tagten die Mitglieder des Arbeitskreises Mietspiegel, bestehend aus 

Vertretern der Projektpartner, der Vermieter- und Mieterverbände und des EMA-Instituts. 

Die Beteiligung der Interessenvertreter von Mietern und Vermietern im Arbeitskreis Miet-

spiegel erhöht die Akzeptanz des Mietspiegels. Zudem verfügen die Vertreter über Kennt-

nisse des lokalen Wohnungsmarktes, die es bei Fragebogenerstellung und Auswertung 

der erhobenen Daten zu beachten gilt. In der ersten Sitzung wurde die grundsätzliche 

Konzeption und Vorgehensweise zur Mietspiegelerstellung festgelegt. Als Art der Daten-

erhebung wurde einvernehmlich die schriftliche Befragung per Brief in Kombination mit 

einer Antwortoption über das Internet gewählt. Es wurden Mieter unterschiedlicher Woh-

nungen befragt. Im März 2022 wurde der Stadtverwaltung der mit ihnen abgestimmte fi-

nale Fragebogen per E-Mail übermittelt. 

Die Befragungsaktion wurde im Zeitraum von März 2022 bis April 2022 bei Mietern durch-

geführt. Stichmonat der abgefragten Mieten war März 2022. Während und kurz nach der 

Erhebungsphase fand die Erfassung bzw. Digitalisierung der Papierantworten auf elekt-

ronische Datenträger statt. Es wurden gleichzeitig Kontrollmaßnahmen hinsichtlich in-

haltlicher Plausibilitäten für alle digitalisierten und online erfassten Datensätze durchge-

führt. Im Mai 2022 erfolgte die Auswertung der Daten. Am 22. Juni 2022 wurden die ersten 

Mietspiegelergebnisse an die Projektpartner übermittelt. Im Oktober 2022 wurden in den 

jeweiligen Sitzungen der beteiligten Kommunen die entsprechenden Beschlüsse zur 

Qualifizierung des Mietspiegels gefasst und der Mietspiegel 2022 als qualifiziert aner-

kannt. 
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2 Die Fortschreibung 2024 per Stichprobenindex 

Die Gemeinde Kirchzarten hat beschlossen, ihren Mietspiegel per Stichprobenindex und 

nicht per Verbraucherpreisindex fortzuschreiben. Beide Fortschreibungsverfahren sind 

per Gesetz legitimierte Möglichkeiten zur zeitlichen Anpassung eines qualifizierten Miet-

spiegels nach zwei Jahren (§ 558d Abs. 1 und 2 BGB). 

Im Oktober 2023 wurde das EMA-Institut für empirische Marktanalysen beauftragt, die 

Fortschreibung per Stichprobenindex des Mietspiegel 2022 für die Gemeinde Kirchzarten 

durchzuführen. 

Die Befragungsaktion fand im Zeitraum von März 2024 bis April 2024 bei Mietern statt. 

Während und kurz nach der Erhebungsphase fand die Erfassung bzw. Digitalisierung der 

Papierantworten auf elektronische Datenträger statt. Es wurden gleichzeitig Kontroll-

maßnahmen hinsichtlich inhaltlicher Plausibilitäten für alle digitalisierten und online er-

fassten Datensätze durchgeführt. Anschließend erfolgte die Auswertung der Daten sowie 

die Vorstellung und Übermittlung der Ergebnisse an die Stadtverwaltung sowie den Inte-

ressensvertretern. Nach finaler Abstimmung der Inhalte und des Layouts wurde der Miet-

spiegel von den Interessensvertretern der Mieter und Vermieter am 21.10.2024 als quali-

fizierter Mietspiegel gemäß § 558d Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) anerkannt. Er tritt am 

1.11.2024 in Kraft und gilt bis zum 31.10.2026. 

An der Erstellung des Mietspiegels hat ein begleitender Arbeitskreis aus Wohnungsmarkt-

experten der beiden Kommunen mitgewirkt. 

· Badischer Mieterring e.V. 
· Bauverein Breisgau eG 

· Haus & Grund Freiburg e.V. 

· Mieterverein Regio Freiburg e.V. 
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3 Gesetzliche Grundlagen  

Ein Mietspiegel ist gemäß Mietspiegelreformgesetz (kurz: MsRG, (Bundesregierung 

2021a)) i. V. m. der Mietspiegelverordnung (kurz: MSV, (Bundesregierung 2021b)) sowie 

§§ 558c und 558d Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) eine Übersicht über die gezahlten Mie-

ten für nicht-preisgebundenen Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Be-

schaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Beschaffenheit. 

Die ortsübliche Vergleichsmiete setzt sich aus Mieten zusammen, die in den letzten 

sechs Jahren neu vereinbart oder, von Betriebskostenerhöhungen abgesehen, geändert 

worden sind („6-Jahres-Frist“). Es wird seit der Mietrechtsreform 2001 zwischen qualifi-

zierten und einfachen Mietspiegeln unterschieden. An den qualifizierten Mietspiegel wer-

den deutlich höhere Anforderungen gestellt als an den einfachen Mietspiegel und gleich-

zeitig auch weitreichendere Folgen geknüpft. Qualifiziert ist ein Mietspiegel gemäß § 558d 

Abs. 1 und 2 BGB dann, wenn er  

1. nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt, 

2. nach zwei Jahren per Stichprobe oder Preisindex fortgeschrieben bzw. nach vier 

Jahren neu erstellt wird und  

3. von der Gemeinde oder den Interessenvertretern von Mietern und Vermietern als 

qualifiziert anerkannt wird. 

Ein qualifizierter Mietspiegel impliziert die Vermutungswirkung, dass er die ortsüblichen 

Vergleichsmieten richtig wiedergibt (§ 558d Abs. 3). Zudem muss ein Vermieter bei Miet-

erhöhungsverlangen auf einen qualifizierten Mietspiegel Bezug nehmen, sobald der Miet-

spiegel Werte für die entsprechende Wohnung enthält, auch wenn sich der Vermieter auf 

ein anderes Begründungsmittel nach § 558a Abs. 2 BGB beruft. 

Mit der Einführung des Instruments „qualifizierter Mietspiegel“ hat der Gesetzgeber die 

Bedeutung eines Mietspiegels hervorgehoben und dessen Qualitätscharakter gegenüber 

Sachverständigengutachten und insbesondere der Heranziehung von drei Vergleichs-

mieten bei der Begründung eines Mieterhöhungsverlangens betont. Der Gesetzgeber 

stellt fest, dass qualifizierte Mietspiegel zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

das beste und verlässlichste Instrument sind (Begründung zum Kabinettsbeschluss, Ab-

schnitt II. 2a)1. 

  

 
1!Vgl.!(Rips!und!Eisenschmid!2001,!372)!
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Bei der Erstellung des neuen Mietspiegels der Gemeinde Kirchzarten wurden von Seiten 

der Mietspiegelersteller die Voraussetzungen für die Anerkennung zum qualifizierten 

Mietspiegel geschaffen, indem die Erstellung des Mietspiegels nach anerkannten wissen-

schaftlichen Methoden bei der Datenerhebung und der Datenauswertung erfolgt ist. Die 

Datenerhebung basierte auf einer Zufallsauswahl von Wohnungen, wodurch aus stich-

probentheoretischer Sicht ein repräsentatives Abbild des Wohnungsmarktes gesichert 

wird.  

Aus dieser Auswahl wurden nur die gesetzlich vorgeschriebenen mietspiegelrelevanten 

Wohnungen berücksichtigt, sodass auch ein repräsentatives Abbild dieser Wohnungen 

für den mietspiegelrelevanten Kirchzartener Mietwohnungsmarkt zugrunde liegt. Die Da-

ten wurden über eine schriftliche Befragung in Kombination mit einer Onlineantwortmög-

lichkeit abgefragt. Als Auswertungsmethodik wurde die Regressionsmethode verwendet, 

die in der oben erwähnten Begründung zum Kabinettsbeschluss als ein von der Wissen-

schaft anerkanntes statistisches Auswertungsverfahren genannt ist2. Die einzelnen Ar-

beitsschritte im Rahmen der Mietspiegelerstellung sind in diesem Arbeitsbericht detail-

liert festgehalten.  

Durch Anerkennung des Mietspiegels entweder durch die Gemeinde oder durch die Inte-

ressenvertreter der Vermieter und Mieter wird einem Mietspiegel der Status „qualifiziert“ 

zugewiesen. Qualifizierte Mietspiegel können gemäß § 558d Abs. 2 S. 3 BGB nach zwei 

Jahren mittels Verbraucherpreisindex oder einer Stichprobe fortgeschrieben werden, 

wodurch der Status der Qualifizierung um weitere zwei Jahre verlängert wird. Vier Jahre 

nach einer erfolgten Mietspiegelneuerstellung muss ein Mietspiegel neu erstellt werden, 

um die Ausweisung von aktuellen ortsüblichen Vergleichsmieten im Mietspiegel zu ge-

währleisten und den Status „qualifiziert“ zu erhalten. 

3.1 Zugrundelegung eines einheitlichen Mietbegriffs 

Bei der Aufstellung eines Mietspiegels ist es notwendig, einen einheitlichen Mietbegriff 

zugrunde zu legen, um eine Vergleichbarkeit der Mieten zu gewährleisten. In Mietverträ-

gen werden aber verschiedene Mietbegriffe verwendet, die sich aus der unterschiedli-

chen Handhabung der Nebenkosten ergeben: 

  

 
2!Vgl.!(Rips!und!Eisenschmid!2001,!422)!
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1. Die Nettomiete, auch Nettokalt- oder Grundmiete genannt, stellt den eigentlichen 

Preis für die Überlassung einer Wohnung dar und enthält keine Betriebskosten gemäß 

Anlage 3 zu § 27 II. BV bzw. gemäß § 2 Betriebskostenverordnung, die seit dem 1. Ja-

nuar 2004 gilt. 

2. Die Bruttomiete, auch als Bruttowarm-, Pauschal- oder Inklusivmiete bezeichnet, 

enthält neben dem Preis für die Wohnungsüberlassung sämtliche Betriebskosten, ein-

schließlich der Heiz- und Warmwasserkosten. 

3. Die Bruttokaltmiete unterscheidet sich von der Bruttomiete dadurch, dass die Heiz- 

und Warmwasserkosten nicht im Mietzins enthalten sind, wohl aber die übrigen Be-

triebskosten. 

4. Eine Teilinklusiv- oder Teilpauschalmiete liegt vor, wenn ein Teil der Nebenkosten 

wie etwa einzelne Betriebskosten, Küchen-, Stellplatz-/Garagenmieten, Zuschläge für 

Möblierung oder Untervermietung, Anteile für Schönheitsreparaturen im Mietpreis 

enthalten ist, ein anderer Teil jedoch getrennt abgerechnet wird. Die Bruttokaltmiete 

stellt einen Spezialfall der Teilinklusivmiete dar. 

Von den in § 2 Betriebskostenverordnung aufgezählten Betriebskosten können die um-

lagefähigen Kosten für den Mieter als Nebenkosten in Frage kommen. Je nach Art der Ab-

rechnung werden Betriebskosten als umgelegt (einzeln abgerechnet) oder nicht umgelegt 

(undifferenziert in der Vertragsmiete enthalten) bezeichnet. Die folgende Abbildung ver-

anschaulicht die einzelnen Mietzinsbegriffe und ihre Zusammenhänge. 

Abbildung 1: Mietzinsbegriffe und ihre Bestandteile 

 

In Mietspiegeln werden üblicherweise durchschnittliche Nettomietbeträge als ortsübli-

che Entgelte ausgewiesen. Dies erweist sich auch in diesem Fall aus mehreren Gründen 

als sinnvoll: Zum einen bildet die Nettomiete die Ausgangsbasis, um durch das Hinzuad-

dieren von Betriebskosten die individuelle Vertragsmiete berechnen zu können. Anderer-

seits ist den meisten Miethaushalten, nämlich ca. 95 Prozent, die Höhe ihrer Nettomiete 

laut Mietspiegelerhebung bekannt.  

Allgemeine

Betriebskosten

Heiz-!und!

Warmwasserkosten

Nettomietzins Nicht!umgelegte

Betriebskosten

umgelegte!Betriebskosten Zuschlagszahlungen!

(z.B.!für!Garage)

Nettomiete

Teilinklusivmiete

Bruttomiete

Bruttokaltmiete

Bruttomiete!inkl.

Zuschläge
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Um bei der Auswertung aber nicht auf Fragebögen, in denen nur die monatliche Mietzah-

lung angegeben war, verzichten zu müssen, war eine Rückführung der monatlichen Miet-

zahlung auf die monatliche Nettomiete erforderlich. Dazu wurden im Fragebogen die fol-

genden mit dem Mietpreis zusammenhängenden Größen erfragt: 

· Die gesamte monatliche Mietzahlung (einschließlich Nebenkosten, Zuschlägen) 

· Die monatliche Nettomiete (ohne Zuschläge und Nebenkosten) 

· Die Höhe des Betriebskostenabschlags 

· Zuschläge 

· Mietermäßigungen 

Eine der beiden erstgenannten Positionen wurde immer beantwortet. Falls die Angabe 

der Nettomiete verfügbar war, so fand diese Verwendung. Sofern nur die gesamte monat-

liche Mietzahlung vorlag, musste mit Hilfe von Zusatzangaben auf die entsprechende 

Nettomiete umgerechnet werden. Für alle Fälle, in denen sowohl die gesamte monatli-

che Mietzahlung als auch die Nettomiete vorlagen, konnten die Differenzen berechnet 

werden. Im Rahmen einer Regressionsanalyse wurde diese Differenz mit Hilfe einer Viel-

zahl von erklärenden Merkmalen (Wohnfläche, Baujahr, Ausstattungsmerkmale, Aufzug, 

Heizungsart, Höhe der Nebenkosten usw.) beschrieben. Damit konnte dann auch in den 

Fällen mit fehlenden Angaben über die Nettomiete die geschätzte Differenz ermittelt und 

damit anhand von Durchschnittsangaben bei den Betriebskosten auf die unbekannte 

Nettomiete umgerechnet werden (siehe Abschnitt 6.3). 

3.2 Datenschutz 

Die gesamte Vorgehensweise war mit dem Auftraggeber über einen Auftragsverarbei-

tungsvertrag (Art. 28 Abs. 3 DSGVO) geregelt und mit dem Arbeitskreis Mietspiegel abge-

stimmt. 

Durch Trennung der Adressangaben von den sonstigen Angaben zum Mietverhältnis 

wurde eine Anonymisierung aller Daten bei der Auswertung gewährleistet. 

Das EMA-Institut erhielt von der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen das benötigte 

Adressdatenmaterial.  
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Die Übertragung der Meldedaten erfolgte via verschlüsseltem Cloudlink und einem zuge-

hörigen Passwort, welches telefonisch übergeben wurde. Nach der in Abschnitt 5 be-

schriebenen Bereinigung der Adressen wurde aus den Meldedaten eine Stichprobe per 

Zufallsauswahl gezogen. 

Sodann erfolgte eine Pseudonymisierung der personenbezogenen Daten. Jedem Daten-

satz wurde eine Identifikationsnummer zugewiesen. Diese Identifikationsnummer diente 

nach Erhalt des ausgefüllten Fragebogens dazu, dass die darin enthaltenen Informatio-

nen ab dem Zeitpunkt der EDV-Erfassung einer Nummer zugeordnet werden konnten. 

Zentraler Punkt für die Gewährleistung der Pseudonymität der abgefragten Daten war, 

dass auf den Fragebögen keine personenbezogenen Daten waren, sondern nur die jewei-

lige Identifikationsnummer. Ab diesem Zeitpunkt war zwischen Identifikationsnummer 

und personenbezogenen Daten der Befragten keinerlei Beziehung mehr gegeben. Nach 

der Übertragung des Fragebogeninhalts auf elektronische Datenträger waren die Datens-

ätze bei der Auswertung nur noch mit ihrer Identifikationsnummer, ohne Name und ohne 

Adresse, enthalten. Alle weiteren Analysen fanden ausschließlich mit diesen nicht mehr 

personenbezogenen Daten statt. Die verbliebenen Datensätze, in denen die sogenann-

ten Erhebungs- und Hilfsmerkmale enthalten waren, wurden bis Abschluss des Projekts 

gesondert aufbewahrt und danach unwiderruflich gelöscht. 
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4 Grundgesamtheit 

Ein Mietspiegel soll die tatsächlichen Mieten von mietspiegelrelevanten Wohnungen wie-

dergeben. Alle mietspiegelrelevanten Wohnungen und deren Mietpreise zu erfassen ist 

sowohl im Hinblick auf ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis der Mietspiegeler-

stellung als auch vor dem Hintergrund der schieren Anzahl der anzuschreibenden Haus-

halte kaum umsetzbar. Deshalb wird aus der Grundgesamtheit aller Wohnungen eine 

Stichprobe gezogen, deren Mieter bzw. Vermieter Angaben zu mietspiegelrelevanten Fra-

gen machen sollen.  

Die Grundgesamtheit für die Mietspiegelerhebung bilden alle mietspiegelrelevanten 

Wohnungen. Zur Mietspiegelrelevanz von Wohnungen werden im Bürgerlichen Gesetz-

buch (BGB) nähere Ausführungen gemacht. Ein Mietspiegel gilt demnach nicht für: 

· Wohnraum, bei dem es sich um selbstgenutztes Eigentum handelt. 

· Preisgebundener Wohnraum (z.B. Sozialwohnung mit Wohnberechtigungs-

nachweis oder sonstige Mietpreisbindung); 

· Wohnraum, der (teil-)gewerblich oder nur kurzzeitig genutzt wird (z. B. Ferien-

wohnung); 

· Wohnungen, die Teil eines Wohnheimes, einer sozialen Einrichtung oder einer 
Sammelunterkunft sind (z.B. Studenten-, Jugend-, Alten-, Pflege-, Personal-
wohnheim, vorläufige Unterbringung/Anschlussunterbringung (Geflüchtete), 
Behinderteneinrichtung, „Betreutes Wohnen“ oder soziale Wohngruppe). 

Diese Mietverhältnisse werden per Gesetz von der Grundgesamtheit ausgeschlossen, da 

sie nicht als typische Mietverhältnisse gelten.  

Aufgrund von Plausibilitäts- und erhebungstechnischen Überlegungen wurden einver-

nehmlich einzelne Sonderfälle von Wohnungen bzw. Wohnverhältnissen zusätzlich aus-

geklammert. Dabei handelt es sich um: 

· Wohnraum der mietfrei oder verbilligt überlassen wird, ohne dass die Höhe 

des Preisnachlasses bekannt ist (z.B. wegen Dienst-, Arbeits-, Verwandt-

schaftsverhältnis); 

· Wohnraum der (teil-)möbliert vermietet wird (Einbauküchen und/oder Einbau-

schränke zählen nicht als Möblierung). 

· Wohnraum, bei dem es sich um eine Wohngemeinschaft handelt. 
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5 Stichprobenziehung 

Zur Ermittlung der Grundgesamtheit muss auf zusätzliche Daten zurückgegriffen werden 

(Kauermann et al. 2020). Dabei wird die für den Zweck am besten geeignete und aktuelle 

Datengrundlage gewählt. Welche Daten das sind, kann von Gemeinde zu Gemeinde un-

terschiedlich sein. Es ist üblich Daten aus Einwohnermelderegistern oder Grundsteuer-

dateien zu verwenden. Bei der Stromzählersitzdatei kann davon ausgegangen werden, 

dass jede Wohnung die gleiche Wahrscheinlichkeit besitzt in die Stichprobe zu gelangen. 

Bei den Einwohnermelderegister- oder Grundsteuerdaten, bei welchen nicht Wohnun-

gen, sondern Haushalte als zentrale Untersuchungsvariable ausweisen, ist dies nicht un-

mittelbar der Fall ist (Cischinsky et al. 2014), (Kauermann et al. 2020). Eine Alternative 

wäre die Stromzählersitzdatei. Leider ist die Stromzählerdatei aufgrund von gesetzlichen 

Vorgaben nicht verwendbar. Zum anderen ist sie nicht in jeder Stadt zentral verfügbar. 

Daher werden, insbesondere nach in Kraft treten der Mietspiegelreform (Bundesregie-

rung 2021a), in fast allen Fällen die Einwohnermeldedaten als Auswahlrahmen für eine 

Zufallsstichprobe verwendet. Eine grobe Bereinigung der Eigentümer, welche ihren 

Wohnraum selbst nutzen, kann anhand der Grundsteuerdatei erfolgen. 

Die Stadtverwaltung übermittelte dem EMA-Institut für die Generierung einer Haushalts-

datei Abzüge der Einwohnermelde- und Grundsteuerdaten gemäß Artikel 2, Mietspiegel-

reformgesetz (MsRG) (Bundesregierung 2021a). Die Übertragung erfolgte via verschlüs-

seltem Cloudlink und einem zugehörigen Passwort, welches telefonisch übergeben 

wurde. 

Die Einwohnermeldedatei wurde durch die Verwaltung bereits vorab um nicht volljährige 

Personen bereinigt. Ebenfalls entfernt wurden bekanntermaßen geförderte Wohnungen 

oder Wohnraum in Heimen und Anstalten. Anschließend wurde eine Haushaltsgenerie-

rung durchgeführt. Diese erfolgte auf Basis der Attribute Nachname, Straße, Hausnum-

mer und Zusatz. Nach dieser Sortierung wurden alle mit diesem Attributenschlüssel vor-

handenen Duplikate gelöscht. Somit war jeder Haushalt nur noch maximal einmal in der 

Datenbasis enthalten. Bei der späteren Stichprobenziehung wird somit jedem Stichpro-

benelement die gleiche Wahrscheinlichkeit zugewiesen, in die Zufallsstichprobe zu ge-

langen.  
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Auf eine Gewichtung der Stichprobe aufgrund von unterschiedlichen Ziehungswahr-

scheinlichkeiten pro Haushalt kann somit verzichtet werden. Das hier beschriebene Ver-

fahren ähnelt dem Programm HHGen des KOSIS-Verbunds (www.staedtestatistik.de/ar-

beitsgemeinschaften/hhstat/hhgen). Wesentlicher Unterschied zu diesem Programm 

ist, dass volljährige Personen innerhalb eines Haushalts nicht als separate Haushalte ge-

neriert werden. Ein weiterer Vorteil ist wiederum, dass aus dieser generierten Haushalts-

Liste einfache oder geschichtete Stichproben gezogen werden können. Ein Nachteil bei 

beiden Vorgehensweisen ist, dass Lebensgemeinschaften mit unterschiedlichen Nach-

namen stets als getrennte Haushalte aufgefasst werden. D. h. durch diese theoretische 

Haushaltegenerierung lassen sich aber nicht alle real existierenden Haushalte erzeugen 

(Kauermann et al. 2020). Mit dieser bereinigten Haushaltsdatei wurde folgender Stichpro-

benplan umgesetzt: 

Tabelle 1: Informationen zur Stichprobenhöhe 

Kommune Dafür notwendiger Bruttostichprobenumfang 

Kirchzarten 900 
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6 Datenerhebung 

Zum Zwecke der Datenerhebung wurden folgende, gemäß dem zwischen Auftraggeber 

und Auftragnehmer unterzeichneten Auftragsverarbeitungsvertrag (Art. 28 Abs. 3 

DSGVO), nach § 20 Absatz 3 Mietspiegelverordnung zugelassenen personenbezogenen 

Daten erhoben: Vorname/Rufname, Nachname, Straße, Hausnummer, Zusatz, Postleit-

zahl, Ort und Ortsteil. Die Adressdaten wurden auf Basis einer Zufallsstichprobe aus dem 

Einwohnermelderegister sowie dem Grundsteuerregister vom Auftraggeber an den Auf-

tragsverarbeiter im Sinne der DSGVO übermittelt und verarbeitet. Die Adressdaten aus 

dem Grundsteuerregister wurden mit den Adressen des Einwohnermelderegisters ver-

schnitten, um nicht-mietspiegelrelevante Adressen zu filtern (siehe Filterfragen). 

Anlaufadresse für die Mietspiegelerhebung waren private Mieterhaushalte. Die zufällig 

ausgewählten Haushalte in der Stichprobe wurden mit einem Anschreiben und einem In-

formationsblatt gemäß Artikel 13, 14 der Datenschutz-Grundverordnung und einem darin 

enthaltenen Fragebogen vom EMA-Institut im Namen der beteiligten Kommunen ange-

schrieben.  

Die zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger konnten den ausgefüllten Fragebogen 

mit einem beigefügten Rückantwortkuvert kostenlos an das EMA-Institut zurücksenden. 

Alternativ bestand die Möglichkeit den Fragebogen als Onlineformular mit einem ver-

schlüsselten Zugang auszufüllen. Der Vorteil einer schriftlichen Erhebung gegenüber der 

mündlichen Befragung ist die hohe Flexibilität bezüglich des Ausfüllzeitraums. Denn der 

Bürger kann sich jederzeit mit dem Fragebogen in Papierform beschäftigen. Ein Nachteil 

ist, dass bei der Datenbereinigung und -aufbereitung eine höhere Anzahl an Datensätzen 

mit fehlenden oder nicht verwertbaren Angaben aussortiert werden muss, weshalb bei 

der Stichprobenziehung ein höherer Bruttostichprobenumfang zu berücksichtigen ist.  

Der Datenerhebung lag ein Konzept mit zweiteiligem Aufbau zugrunde. Im ersten Teil 

wurde zunächst die Mietspiegelrelevanz der angeschriebenen Wohnung überprüft. Fol-

gende Filterfragen wurden gestellt: 

· Handelt es sich bei der angeschriebenen Wohnung um Ihr selbstgenutztes Eigen-

tum? 

· Wird der Wohnraum mietfrei oder verbilligt überlassen, ohne dass die Vergünsti-

gung der Miete bekannt ist (z.B. Dienst-/Werkswohnung, Wohnung gehört Ver-

wandten). 
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· Ist Ihre Wohnung Teil eines Wohnheimes, einer sozialen Einrichtung oder einer 

Sammelunterkunft (z.B. Studenten-, Jugend-, Alten-, Pflege-, Personalwohnheim, 

vorläufige Unterbringung/Anschlussunterbringung (Geflüchtete), Behindertenein-

richtung, „Betreutes Wohnen“, soziale Wohngruppe)? 

· Handelt es sich bei Ihrer Wohnung um eine preisgebundene Wohnung, deren Net-

tomiete an Höchstbeträge gebunden ist (z.B. bei Sozialwohnungen und Wohnun-

gen, für die ein Wohnberechtigungsschein vorliegt)?)? 

· Wird die Wohnung überwiegend möbliert vermietet (Einbauküche und Einbau-

schränke zählen nicht als Möblierung)? 

· Ist die Wohnung gewerblich genutzt oder nur kurzzeitig vermietet? (max. drei Mo-

nate, Ferienwohnungen) 

· Handelt es sich bei Ihrer Wohnung um eine Wohngemeinschaft? 

Die Zustimmung zu einer der vorangegangenen Filterfragen führte zum Ausschluss der 

Wohnung aus der Mietspiegelauswertung. Nur falls sich eine Wohnung als mietspiegel-

relevant erwies, kam der Hauptfragebogen zum Einsatz. Der Hauptfragebogen (siehe An-

lagen) enthielt Fragen zu folgenden Schwerpunkten: 

· Mietpreis, Betriebskosten, Mietverhältnis 

· Art und Alter des Gebäudes und der Wohnung 

· Größe, Ausstattung und sonstige Beschaffenheit der Wohnung 

· Nachträgliche Verbesserungen der Wohnqualität und energetischer Zustand 

· Wohnlage 

Für Rückfragen während der Datenerhebungsphase standen die Projektleitung des EMA-

Instituts und die Stadtverwaltungen allen Beteiligten telefonisch oder per E-Mail zur Ver-

fügung. 

.
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6.1 Zahlen zum Wohnungsmarkt und Rücklaufstatistik der Datenerhebung 

Tabelle 2: Wohnungskennzahlen lt. Zensus 2022 

Kommune Einwohner Wohnungen Eigentum Miete Anteil Miethaushalte in % 

Kirchzarten 9.978 4.473 2.200 2.072 46 

 

Tabelle 3: Rücklaufstatistik der Datenerhebung 

Kommune! Befra-

gun-

gen!

Rück-

lauf!ge-

samt!

Quote!Stich-

progenaus-

schöpfung!!

gesamt!

Rücklauf!

gesamt!

Papier!

Rücklauf!

gesamt!

online!

Rücklauf!ab-

züglich!akti-

ver!Filterfra-

gen!

Quote!Stichpro-

benausschöpfung!

abzüglich!aktiver!

Filterfragen!!

Rücklauf!abzüg-

lich!aktiver!Filter-

fragen!und!"6-

Jahres-Frist"!

Quote!Stichprobenaus-

schöpfung!abzüglich!ak-

tiver!Filterfragen!und!

"6-Jahres-Frist"!

Kirchzarten! 900! 524! 58%! 322! 202! 331! 37%! 252! 28%!

 

Die Gesamtanzahl der Antworten lag bei 524 Datensätze, welche sowohl per Post (Antworten: 322) als auch über das Onlineportal (Antworten: 202) 

gesammelt wurden. Diese Antworten wurden, um die in Tabelle 4 dargestellten Datensätze bereinigt. Es verblieben 252 Datensätze, mit denen die 

Auswertung fortgesetzt werden konnte. 
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6.2 Übertragung der Daten und Kontrollmaßnahmen 

Nach Eingang der Fragebögen beim EMA-Institut wurde deren Inhalt auf elekt-

ronische Datenträger übertragen. Dies erfolgte mit Hilfe eines Hochleistungs-

scanners sowie der Datenerfassungssoftware „AbbyyFlexiCapture“, welche 

die weltweit führende Software zur Datenerfassung darstellt. Daraufhin lief in-

nerhalb der Software eine eigens für den Kirchzartener Mietspiegel program-

mierte Plausibilitätsprüfung über die digitalisierten Daten. Dabei wurde ge-

prüft, ob Daten vom Anwender falsch angegeben oder vom Scanner falsch 

ausgelesen wurden. Hierbei wurde insbesondere jede zahlenmäßige Angabe 

zunächst vom Programm geprüft und anschließend noch zweimal von einer 

eigens für diese Software geschulten Person manuell überprüft. Ein sehr ein-

faches Beispiel für einen derartigen Algorithmus sind sogenannte Prüfsum-

men, welche z.B. die Angaben der Bruttomiete, der Nettomiete sowie der Ne-

benkosten entsprechend der Logik, dass die Nettomiete niedriger sein muss 

als die Bruttomiete, oder die Bruttomiete die Summe aus Nettomiete und Ne-

benkosten bilden kann, untersucht und einen Fehler bei Verletzung dieser Lo-

gik berichtet. 

Datensätze, in denen im Falle eines Fehlers keine Klärung herbeigeführt wer-

den konnte, wurden von den weiteren Analysen ausgeschlossen.  

Die statistische Analyse beinhaltete weitere Kontrollschritte hinsichtlich der 

thematischen Logik und Plausibilität. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: 

Wurde sowohl die Frage „kein Badezimmer vorhanden?“ als auch die Frage 

„Fußbodenheizung im Bad vorhanden?“ angekreuzt, lag eine nicht nachvoll-

ziehbare inhaltliche Plausibilität vor. Im Falle solch logischer Widersprüche 

wurden Korrekturen vorgenommen, wenn diese aus anderen Angaben des 

Fragebogens abgeleitet werden konnten. Wenn die logischen Widersprüche 

nicht mit weiteren Angaben aus dem Fragebogen aufgelöst werden konnten, 

wurde der Fragebogen aufgrund fehlender Plausibilisierungsmöglichkeiten 

nicht weiterverwendet. 

Für die Schätzung der ortsüblichen Vergleichsmiete und der Erstellung des zu-

gehörigen Regressionsmodells wurde die aktuellste Version der Python-Mo-

dule „statsmodels“ (Seabold und Perktold 2010) und „sklearn“ (Pedregosa et 

al. 2011) in Verbindung mit der aktuellsten Version der Entwicklungsumge-

bung „Spyder“ (Raybaut 2009) verwendet.  



 

17 
 

Alle Programme sind frei zugänglich und werden zusammen in der Software 

Distribution „Anaconda“ zur Verfügung gestellt (Anaconda Software Distribu-

tion 2020). 

6.3 Datenselektion 

Bei einigen mietspiegelrelevanten Datensätzen fehlten teilweise Angaben zu 

Wohnwertmerkmalen. Die verwendeten statistischen Auswertungsverfahren 

erlauben die Berücksichtigung von Erhebungseinheiten mit teilweise fehlen-

den Werten, sodass zumindest die vorhandene Information genutzt werden 

kann. Für die Auswertung wesentlich fehlender Angaben wurden, dort wo es 

möglich war, Imputationsverfahren angewandt und die Datensätze somit ver-

vollständigt. Imputationsverfahren können die Schätzungen der Zielvariable, 

hier die Nettomiete pro Quadratmeter, erheblich stabilisieren und verbessern 

(van Buuren 2019), (Little 2012), (Allison 2007). Auf die betreffenden 

Datensätze musste also nicht verzichtet werden, solange für die zu im-

putierende Variable die nötigen Informationen vorhanden waren. Diese Vor-

gehensweise lässt sich am einfachsten veranschaulichen, indem man die Ab-

frage des Baujahres als Beispiel verwendet. War bei der Befragung das Bau-

jahr nicht exakt bekannt, so konnte es in eine Baujahresklasse eingeordnet 

werden. Jede Baujahresklasse hat einen konkreten Mittelwert, welcher aus 

den Datensätzen errechnet werden kann. Dort wo nun das Baujahr als exakte 

Angabe fehlte, konnte dann z. B. der Mittelwert dieser Baujahresklasse als 

konkretes Baujahr („mean imputation“) oder als Regressions-Imputation („re-

gression imputation“) imputiert werden. D. h. man schätzt das Baujahr einer 

Wohnung mit Hilfe der Regressionsanalyse anhand weiterer im Fragebogen 

angegebener Ausstattungsmerkmale und vergleicht das Ergebnis mit der zur 

vor beobachteten Klassenmitte. Wurde durch diese Vorgehensweise kein 

plausibles Ergebnis für einen Datensatz erzielt, wurde der Datensatz nicht 

weiterverwendet. 
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7 Deskriptive Statistik 

7.1 Eigenschaften der Merkmale Nettomiete und Wohnfläche 

Nach der Datenaufbereitung ist zu prüfen, ob die wesentlichen Merkmale für 

das spätere Regressionsmodell geeignet und dessen zugehörigen statisti-

schen Annahmen der Normalverteilung vorhanden sind. Die Variablen Netto-

miete (nmneu) sowie Wohnfläche (wflneu) werden mit dem „K-Squared-Test“ 

nach D’Agostino (Ralph B. D’Agostino 1971) auf Normalverteilung getestet. 

Die Testwerte, die Häufigkeitsverteilung sowie der Quantil-Quantil-Plot sind in 

nachfolgender Tabelle aufgeführt. 

Tabelle 4: (Normal-) Verteilung von Nettomiete und Wohnfläche am Beispiel 
für Kirchzarten. 

  

  
 

Für eine spätere Modellierung der Nettomiete (Zielvariable) anhand der Wohn-

fläche (Regressand) muss weiterhin eine Korrelation zwischen Zielvariable 

und Regressand nachgewiesen werden. Dieser Nachweis erfolgt mit einem 

Korrelationstest für normalverteilte Variablen nach Pearson (Fahrmeir 2016). 
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Tabelle 5: zweiseitiger Korrelationskoeffizient 

 Nettomiete Wohnfläche 

Nettomiete 1,00 0,81 

Wohnfläche 0,81 1,00 
 

Abbildung 2: Streuung der Nettomieten entlang der Wohnfläche 

 
 

 



 

20 
 

8 Regression 

8.1 Der Gesamtansatz und das gewählte Modell 

Das Mietspiegelreformgesetzt und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) defi-

niert die ortsübliche Vergleichsmiete als „übliche Entgelte, die in einer Ge-

meinde oder vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, 

Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energeti-

schen Ausstattung und Beschaffenheit in den letzten sechs Jahren vereinbart 

oder, von Erhöhungen [der Betriebskosten] abgesehen, verändert worden 

sind“ (§ 558 Abs. 2 Satz 1 BGB). Damit werden durch den Gesetzgeber Festle-

gungen getroffen, die aber im Einzelfall noch viel Spielraum für weitere Präzi-

sierungen lassen. 

Die beiden Schlüsselbegriffe stellen die „Vergleichbarkeit des Wohnraums“ 

und die „Üblichkeit der Entgelte“ dar. Die Aufgabe eines Mietspiegels besteht 

darin, für vergleichbare Wohnungen einen ortsüblichen Mietpreis in einem nä-

her definierten Wohnungsmarkt auszuweisen. Bei der Mietspiegelerstellung 

hat man im Rahmen vorgegebener äußerer Restriktionen sowohl die Ver-

gleichbarkeit des Wohnraums als auch die Üblichkeit der Entgelte nach aner-

kannten Grundsätzen der Statistik zu quantifizieren. Dazu zählen z.B. finanzi-

elle und zeitliche Ressourcen sowie die Datenlage. 

Die eingangs des Kapitels definierte Aufgabenstellung ist eine typische Frage-

stellung der Regressionsanalyse. Fundamental ist die Zugrundelegung einer 

sinnvollen Abhängigkeitsstruktur von Wohnwertmerkmalen mit dem Miet-

preis. Diesem Mietspiegel liegt ein Regressionsmodell zugrunde, das in seinen 

Grundzügen dem in der Literatur beschriebenen „Regensburger Modell“ 

gleicht (Aigner et al. 1993). Dieses Modell ermöglicht die Ermittlung des vor-

liegenden lokalen Mietniveaus und den davon ortsüblichen Abweichungen 

über ein System von Zu- und Abschlägen je nach dem Vorhanden- oder Nicht-

vorhandensein spezieller signifikanter Wohnwertmerkmale. Dieser Regressi-

onsansatz wird in seiner Grundkonzeption häufig verwendet, z.B. in Augsburg, 

Nürnberg, Münster usw.  
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Bis zur Fertigstellung des Mietspiegels waren im Rahmen der statistischen 

Auswertungen verschiedene Arbeitsschritte erforderlich: 

1. Aufbereitung des erhobenen Datenmaterials für die Auswertung 

2. Umrechnung aller ermittelten Mietpreise auf einen einheitlichen Mietbe-

griff 

3. Ermittlung des durchschnittlichen Mietniveaus 

4. Ermittlung von Zu- und Abschlägen für einzelne Wohnwertmerkmale 

5. Ermittlung von Spannbreiten 

6. Darstellung der ermittelten Vergleichsmieten im Mietspiegel. 

Die Arbeitsschritte 1 und 2 wurden in den vorigen Kapiteln behandelt, die Ar-

beitsschritte 3 bis 6 und deren Resultate sind nachfolgend im Arbeitsbericht 

dargestellt. 

8.2 Die methodische Vorgehensweise bei der Fortschreibung per 

Stichprobe 

Für die Anpassung mittels einer Stichprobe können nach § 22 Abs. 1 MsV ver-

einfachende Annahmen getroffen werden. Diese dürfen mit der Indexanpas-

sung vergleichbar sein. So kann zum Beispiel angenommen werden, dass sich 

die Mieten unterschiedlicher Teilmärkte ähnlich entwickelt haben. Demnach 

ist es zulässig, einen einheitlichen Anpassungsfaktor für eine Gemeinde zu 

berechnen, der dann für alle Teilmärkte der Gemeinde in gleicher Höhe ver-

wendet wird (BR-Drs. 776/20, S. 47). 

Dazu werden neue Daten von zum Stichtag der Fortschreibung mietspiegelre-

levanten Mietwohnungen erhoben. Aus den neu erhobenen Daten wird ein lo-

kaler Index der Mietpreisentwicklung bestimmt und das Mietniveau des aktu-

ell gültigen Mietspiegels angepasst. Bei dieser Methode bleiben die Zu- und 

Abschlagsmerkmale und die Struktur des Mietspiegelmodells vollständig er-

halten, lediglich deren Höhe wird an das aktuelle Niveau angepasst. 

Wenn man Daten mittels Regressionsanalyse auswertet, ist es üblich, die Da-

ten in Trainings- und Testdaten aufzuteilen, um die Leistung des Modells zu 

bewerten.  
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Dieser Prozess wird oft als "Training-Test-Split" (Hastie et al. 2017) bezeich-

net und ermöglicht es, die Fähigkeit des Modells zur Vorhersage von Werten 

auf neuen Daten zu testen. 

Zu Beginn wird der Datensatz in zwei Teile geteilt, wobei der größere Teil für 

das Training des Regressionsmodells verwendet wird und der kleinere Teil für 

das Testen des Modells reserviert wird. Durch das Trainieren des Modells auf 

den Trainingsdaten kann es die Beziehung zwischen den Eingangsvariablen 

und der Zielvariable erlernen. Anschließend wird das Modell auf den Testda-

ten angewendet, um zu prüfen, wie gut es in der Lage ist, neue Daten vorher-

zusagen, die es während des Trainings nicht gesehen hat. Dieses Vorgehen ist 

bei der Fortschreibung per Stichprobe von Vorteil. 

Bei der Fortschreibung von Mietspiegeln übernimmt das ursprüngliche Modell 

der Mietspiegelneuerstellung die Rolle der Trainingsdaten, welches später auf 

den Daten aus der neuen Stichprobenerhebung für die Fortschreibung ange-

wandt wird. Aus den Residuen der beiden Schätzungen resultierend aus den 

Daten der Mietspiegelneuerstellung und den Daten aus der Stichprobenerhe-

bung der Fortschreibung wird eine mittlere prozentuale Steigerungsrate er-

rechnet. Diese Steigerungsrate lässt sich dann auf die Mieten aus der ur-

sprünglichen Mietspiegelneuerstellung anwenden. 

Im vorliegenden Fall wird nur die Basismiete des Mietspiegels fortgeschrie-

ben. Das heißt, für alle Wohnungen der neuen Stichprobe werden nur Baujahr 

und Wohnfläche, als auch alle Variablen, die zur Bestimmung der Nettokalt-

miete notwendig sind, erhoben. Aus den Daten des bestehenden Mietspiegels 

wird ein einfaches Modell einer “vereinfachten, üblichen Miete" nur mit Bau-

jahr und Wohnfläche als Einflussgrößen geschätzt.  Für alle Wohnungen wer-

den die Nettokaltmiete und die vereinfachte, übliche Miete berechnet. Der 

Quotient aus Nettokaltmiete und vereinfachter, üblicher Miete gibt die Ent-

wicklung der Miete einer Wohnung zum bestehenden Mietspiegel an. Der In-

dex der Gesamtentwicklung berechnet sich dann als geometrisches Mittel al-

ler Quotienten aus Nettokaltmiete und (geschätzter) ortsüblicher Vergleichs-

miete. Eine notwendige Gewichtung, die sich z.B. aus dem Stichprobendesign 

ergibt, kann bei der Berechnung des Mittelwertes berücksichtigt werden. 
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8.3 Das Regressionsmodell der Mietspiegelneuerstellung in Ab-

hängigkeit von Wohnfläche und Baujahr 

Das multiplikative Regressionsmodell der Mietspiegelneuerstellung ist in 

(Trinkaus und Schmidt 2021) beschrieben und hat die Form hat die Form 

!"##$%&"#"' = ()*+,ä-."' / 01231.4'5 6 (78 9(:;<>'<(?
<@A B 9(C' D 

Für die Errechnung des Stichprobenindex nur in Abhängigkeit von Wohnfläche 

und Baujahr (Basismiete) wird die Funktion ) im Modell wie folgt angepasst 

und die restlichen Merkmale außen vorgelassen werden: 

!"##$%&"#"' = ()*+,ä-."' / 01231.4'5D 
Für die Wohnfläche wird ein kubisches und für das Baujahr ein quadratisches 

Polynom herangezogen. Für die Funktion ) wurde bei der Mietspiegelneuer-

stellung folgende Struktur verwendet: 

)*+,ä-."/ 01231.45= (;E 9 +,ä-."(;FG 9 +,ä-."H;FH 9 +,ä-."A;FA 9 01231.4(;IG9 01231.4H(;IHD 
Anhand der erhobenen Daten wurde der Effekt von Wohnfläche und Baujahr 

wie folgt geschätztD 
Kirchzarten )*+,ä-."/ 01231.45= (8JKKLM/N8OP 9 J/KPMNK8QQ8 6 +,ä-."9 N/NQML8QMJ 6 +,ä-."H R N/NNNOQS8NQ6 +,ä-."A R 8LN/8SPMMJK 6 01231.49 N/NKKNNQKSQ 6 01231.4HD 

 

Die Schätzung hat ein korrigiertes Bestimmtheitsmaß von TH = N/LJO. 
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8.4 Vergleich der Residuen und Stichprobenindex 

Die in Abschnitt 8.3 erstellten und auf den Daten zum Zeitpunkt # = ONOO aus-

gewerteten Modelle werden nun auf die zum Zeitpunkt # 9 8 = ONOK erhobe-

nen Daten geschätzt (Stichtag 01. März 2022). Aus dem Mittelwert des Ver-

hältnisses aller in Relation gesetzter Werte lässt sich nun ein Stichprobenin-

dex berechnen. 

Der hierdurch entstehende Wert beschreibt die Steigerungsrate, welche stets 

signifikant von dem Wert 8 (positiv) abweicht, und somit eine Mietspreiserhö-

hung beschreibt. Für Kirchzarten ergab sich eine Steigerung in Höhe von 3,297 

Prozent. Der entsprechende Kerndichteschätzer inklusive der resultierenden 

Steigerungsrate kann nachfolgender Abbildung 3 entnommen werden. 

Abbildung 3: Von links nach rechts: Radolfzell, Bodman-Ludwigshafen, 
Stockach und alle Kommunen zusammen 

 
 

 

Als Mittelwert wurde das geometrische Mittel gewählt, da sich dieses zum ei-

nen robust gegenüber sehr großen und sehr kleinen Werten anpasst und auf 

der anderen Seite die lokale Situation innerhalb der Gemeinde am besten be-

schreibt. 
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8.4.1 Darstellung des durchschnittlichen Mietniveaus 

Als Ergebnis dieser Berechnungen erhält man für die Kommune im Mietspie-

gel die Basisnettomiettabelle in der üblichen Dimension Euro/m2. In der nach-

folgenden Tabelle sind die Basisnettomieten dargestellt. 

Tabelle 6: monatliche Basis-Nettomiete für Kirchzarten nur in Abhängigkeit 
von Wohnflächen 

Wohnfläche 

m² 

Basismiete 

Euro/m² 

Wohnfläche 

m² 

Basismiete 

Euro/m² 

Wohnfläche 

m² 

Basismiete 

Euro/m² 

25-<30 10,88 50-<60 9,97 100-<110 10,11 

30-<35 10,47 60-<70 9,99 110-<120 10,07 

35-<40 10,23 70-<80 10,04 120-<130 9,98 

40-<45 10,09 80-<90 10,09 130-<140 9,85 

45-<50 10,01 90-<100 10,12 140-150 9,67 

 

8.5 Behandlung von Ausreißern 

Um potenzielle Datensätze zu identifizieren, welche eine große Hebelwirkung 

(engl. „leverage“) auf die Schätzgenauigkeit des statistischen Modells haben, 

wird der Cook-Abstand berechnet und mit den standardisierten Residuen ver-

glichen (James et al. 2017). Beobachtungen, welche größer als der zugehörige 

Cook-Abstand sind, werden als potenzielle Ausreißer betrachtet und können 

die Prädiktion („fit“) negativ beeinflussen. 
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9 Schlussbemerkung 

Die vorliegende Dokumentation beschreibt die Methodik und die Ergebnisse 

der Mietspiegelfortschreibung per Stichprobe (Stichprobenindex) für die Ge-

meinde Kirchzarten. Die Fortschreibung beruht auf einer repräsentativen em-

pirischen Erhebung, welche eigens zum Zweck der Mietspiegelfortschreibung 

durchgeführt wurde. Durch das Offenlegen der einzelnen Arbeitsschritte der 

Erstellung und der statistischen Methodik werden die (statistischen) Anforde-

rungen und damit die Wissenschaftlichkeit der Ergebnisse dargelegt.  
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11 Anhang: Fragebogen 



 

 

1 

 

 

A FILTERFRAGEBOGEN 

à Hinweis: Nachfolgende Fragen (A1 bis A7) stellen die Mietspiegelrelevanz fest. Wird eine dieser Fragen mit „ja“ beantwortet, ist 

die Wohnung nicht mietspiegelrelevant. Wir bitten Sie, die Befragung dann umgehend zu beenden. 

A1 Handelt es sich bei der angeschriebenen Wohnung um Ihr selbstgenutztes Eigentum?  ja (Ende)  nein 
 

A2 
Ist Ihre Wohnung Teil eines Wohnheimes, einer sozialen Einrichtung oder einer Sammelunterkunft 
(z.B. Jugend-, Alten-, Pflege-, Personalwohnheim, vorläufige Unterbringung/Anschlussunterbringung (Geflüchtete), Behinderten-
einrichtung, „Betreutes Wohnen“, soziale Wohngruppe)? 

 ja (Ende)  nein 
 

A3 
Wird der Wohnraum mietfrei oder verbilligt überlassen (z.B. Dienst- oder Werkswohnung, Wohnung gehört Ver-

wandten)? 
 ja (Ende)  nein 

 

A4 
Handelt es sich bei Ihrer Wohnung um eine preisgebundene Wohnung, deren Nettomiete an Höchst-
beträge gebunden ist (z.B. bei Sozialwohnungen und Wohnungen, für die ein Wohnberechtigungsschein vorliegt)? 

 ja (Ende)  nein 
 

A5 
Wurde die Wohnung überwiegend möbliert vermietet (Einbauküche und Einbauschränke zählen nicht als Möblie-

rung)? 
 ja (Ende)  nein 

 

A6 Ist die Wohnung gewerblich genutzt oder nur kurzzeitig vermietet (z. B. Ferienwohnung)?  ja (Ende)  nein 
 

A7 Handelt es sich bei Ihrer Wohnung um eine Wohngemeinschaft?  ja (Ende)  nein 
 

àHinweis: Bitte nur weiter ausfüllen, wenn alle Fragen (A1 bis A7) mit “nein” beantwortet wurden. 
  

 
1
 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern 

in diesem Dokument die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbe-

handlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und 

beinhaltet keine Wertung. 

Fragebogen zur Erstellung des qualifizierten 
Mietspiegels 2024 in: Kirchzarten 

Id: 
(bitte stets angeben)  

Zugangsschlüssel: 
(Login für Onlinebefragung)  

  

-- WICHTIGE HINWEISE -- 
   

· Gemäß § 2 Abs. 1 Mietspiegelreformgesetz (MsRG) sind Sie zur Ausfüllung verpflichtet, 
· geben Sie den Fragebogen an den Hauptmieter1 der Wohnung weiter, 
· vergleichen Sie Ihre Angaben mit den Mietunterlagen (Mietvertrag/Betriebskostenabrechnung), 
· füllen Sie den Fragebogen nach bestem Wissen und Gewissen aus, 
· fragen Sie Ihren Vermieter bei fehlenden Informationen, 
· streichen Sie keine Kästchen durch, lassen Sie sie LEER, 
· mit beigefügtem Freiumschlag, kostenlos zurückschicken, 
· nutzen Sie alternativ auch die Online-Antwortmöglichkeit unter: 

!

https://survey.ema-institut.de/index.php/324234 

!

Falls schriftlich, bitte senden Sie nur den Hauptfragebogen in beigefügten Freiumschlag zurück. Bitte nur entweder 
schriftlich oder über das Internet antworten. 

 

Rücksendung bis: 22. April 2024 

Fragen? Telefonhotline +49 941 38 07 10  
(Sprechzeit: 8:00 bis 17:00 Uhr) 

oder E-Mail an support@ema-institut.de 



 

 

2 

 

 

B HAUPTFRAGEBOGEN 
B1 Mietpreis, Betriebskosten, Mietverhältnis  
B1a Ist die Aufteilung der monatlichen Miet-

zahlung zum 01. März 2024 
bekannt? 

1  Ja (bitte die unten genannte Aufteilung vornehmen, soweit möglich) 

2  Nein (bitte dann nur die Bruttowarmmiete bzw. den Pauschalbetrag bei Bruttowarmmiete  

eintragen) 
 

B1b 

 
Bitte nennen Sie die monatliche Brutto-
warmmiete, Nettokaltmiete und die 
nachfolgend genannten Aufteilungen 
dieser Beträge, welche zum  
01. März 2024 gezahlt wurden. 

1   

, 
€ mtl. Nettokaltmiete  
(ohne Nebenkosten, ohne Zuschläge oder Parkplatzkosten) 

2 

+  

, 
mtl. Heizkosten/Betriebskosten 
(-vorauszahlung) 

3 

+  

, 
mtl. Miete für (Tief-)Garage(n), falls  
vorhanden 

4 

+  

, 
mtl. Miete für Pkw-Abstellplatz, falls  
vorhanden 

5 +  

, mtl. Miete für Einbauküche, falls vorhanden 

6 +  

, sonstige mtl. Zuschläge 

7 

= 

 

, 
€ mtl. Bruttowarmmiete  
(gesamte monatliche Mietzahlung an den Vermieter) 

 

B1c Wann ist der Haushalt in die Wohnung eingezogen? 
1 Monat 

  Jahr  2 

 

B1d Wann ist die Nettokaltmiete das letzte Mal geändert bzw. 
angepasst worden (z.B. wegen Mieterhöhung)? 

1 Monat 
  Jahr  2 

 

B2 Alter und Größe der Wohnung 
B2a Wann wurde das Gebäude, in dem die Wohnung liegt, ursprünglich errichtet? 

(Maßgebend ist das Jahr der Bezugsfertigkeit. War die Wohnung im Krieg zerstört, gilt das Jahr des Wiederauf-

baus. Liegt die Wohnung in einem aufgestockten oder angebauten Gebäudeteils, gilt das Jahr der Aufstockung 

bzw. des Anbaus; bei Ausbau des Dachgeschosses gilt das Jahr des Ausbaus. Modernisierung/Sanierung be-

einflussen nicht das Baujahr) 

1 

 
Baujahr 

2  unbekannt 
 

B2b EINE ANTWORT: Falls Ihnen das 
Baujahr unbekannt ist, ordnen Sie es 
bitte in eine der folgenden Zeiträume 
ein: 

1  bis 1918 4  1975 - 1984 7  2006 - 2013 

2  1919 - 1948 5  1985 - 1995 8  2014 - 2017 

3  1949 - 1974 6  1996 - 2005 9  2018 - 2022 

      10  2023 - 2024 

 

B2c 

 

Wie groß ist die Wohnfläche der Wohnung? 

 

1 

, 
 

m2 
 


